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(4) Die Neu- und Umregistrierung von Fischereifahrzeugen 
ist gebührenpflichtig.

(5) Das Fischereiaufsichtsamt führt Registrierlisten über alle 
Fischereifahrzeuge der See- und Küstenfischerei und stellt 
über die erfolgte Registrierung eine Bescheinigung aus.

XIV.
Mindestmaschenweiten

§21

/

Bei der Ausübung des Fischfanges müssen die Maschen von 
Netzen die in Anlage 3 aufgeführten Mindestweiten haben.

XV.
Fangtagebücher

§22

(1) Jedes Fischereifahrzeug mit einer Länge ab 17 m, das 
vom Seefahrtsamt zur Seefahrt zugelassen ist und für den 
Fischfang mit Schleppnetzen in den Fischereigewässern der 
DDR eingesetzt wird, muß ein Fangtagebuch führen.

(2) Fischereifahrzeuge gemäß Abs. 1 mit einer Länge ab 15 m 
bis 17 m haben ein Fangtagebuch zu führen, sofern die Fang
reise länger als 24 Stunden dauert.

(3) Die Form des Fangtagebuches wird vom Fischereiauf
sichtsamt festgelegt. Sie kann zusätzlich durch betriebsbezo
gene Ergänzungen erweitert werden. Solche Ergänzungen be
dürfen der Zustimmung durch das Fischereiaufsichtsamt.

oder wiederholt gegen fischereirechtliche Vorschriften, das 
Statut oder die Gewässerordnung des DAV verstoßen hat.

(8) Uber den Umfang der Beangelung von Territorialge
wässern und inneren Seegewässem der DDR und über das 
Verfahren für die Ausgabe von Angelberechtigungen entschei
det das Fischereiaufsichtsamt in Abstimmung mit dem DAV.

(9) Die zur Ausübung des Angelsports auf den inneren See
gewässern der DDR benutzten Boote sind so zu verankern, 
daß das Treiben über Grund ausgeschlossen ist Das gilt nicht 
für genehmigte Wettkämpfe.

§24

(1) Die Festlegung der Mindestmaße in Anlage 1 hat keinen 
Einfluß auf das Recht des DAV, für seine Mitglieder höhere 
Mindestmaße festzulegen.

(2) Der Fang untermaßiger Fische der geschützten Arten — 
ausgenommen Feinfische — für den eigenen Köderfischbedarf 
ist den Mitgliedern des DAV gestattet, die die Berechtigung 
für die Benutzung einer Köderfischangel haben.

(3) Die Benutzung von Friedfischangeln ist während der 
Frühjahrsschonzeit in den Frühjahrslaichschonbezirken den 
Mitgliedern des DAV gestattet.

(4) Die Ausübung des Angelsports ist in den Jahresschon
bezirken für die Dauer des gesamten Jahres verboten.

(5) In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Mai jeden Jahres ist 
den Mitgliedern des DAV verboten:
— das Angeln von Raubfischen mit lebendem oder totem 

Köderfisch oder mit Köderfischteilen,
— das Spinnangeln.

XVI.
Spezielle Regelungen 

für die Ausübung des Angelsports

§23
(1) Die Berechtigung zur Ausübung des Angelsports in den 

Territorialgewässern und inneren Seegewässern wird durch 
das Fischereiaufsichtsamt erteilt und ist gebührenpflichtig. 
Die Genehmigung ist bei der Ausübung des Angelsports mit
zuführen und auf Verlangen der Aufsichtsorgane vorzuweisen.

(2) An der Küste im Bereich der Territörialgewässer der 
DDR kann jedes Mitglied des DAV den Angelsport ausüben, 
sofern es-im Besitz eines gültigen Mitgliedsbuches des DAV 
ist. Das Mitgliedsbuch ist den Äufsichtsorganen auf Verlan
gen vorzuweisen.

(3) Die Durchführung des Angelsports hat mit den dafür 
zugelassenen Angelsportgeräten und unter Beachtung der 
Grenzordnung zu erfolgen.

(4) Der Angelsport darf auf den Territorialgewässern und 
inneren Seegewässern der DDR nur von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang ausgeübt werden.

(5) Fische dürfen nur für den Eigenbedarf gefangen werden. 
Die Fangbegrenzung für Mitglieder des DAV beträgt je An
geltag insgesamt 3 Feinfische folgender Arten: Hecht, Zander, 
Schleie, Salmoniden oder Karpfen. Das gilt nicht für geneh
migte Wettkämpfe.

(6) Bei der Ausübung des Angelsports in den inneren See
gewässem der DDR ist von sämtlichen Fischfanggeräten und 
von ständigen oder zeitweiligen Fischfangvorrichturigen ein 
Abstand von mindestens 200 m einzuhalten. Von Stauwehren 
oder Fischwegen ist ein Abstand von mindestens 200 m einzu
halten, sofern nicht in anderen Rechtsvorschriften etwas an
deres bestimmt ist. Hinsichtlich des Mindestabstandes zu den 
seitlichen Begrenzungslinien von Fahrwassern oder Kurswe
gen gelten die Bestimmungen des § 18 Abs. 3.

(7) Die Berechtigung zur Ausübung des Angelsports kann 
versagt oder entzogen werden, wenn ein Sportangler gröblich

XVII.
Aufsichtsorgan und Befugnisse

§25
(1) Die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen die

ser Anordnung und die Einleitung von Maßnahmen zu ihrer 
Durchsetzung obliegen dem Fischereiaufsichtsamt.

(2) Das Fischereiaufsichtsamt erteilt auf der Grundlage der 
speziellen Rechtsvorschriften3 auf Antrag die erforderlichen 
Genehmigungen zur Ausübung des Fischfanges (Jahres-Fische- 
reischein und Erlaubnisschein zum Fischfang). Den Verfah
rensweg regelt das Fischereiaufsichtsamt.

(3) Der Jahres-Fischereischein kann versagt oder eingezo
gen werden, wenn ein Fischereiausübungsberechtigter gröb
lich oder zum wiederholten Mal gegen fischereirechtliche Vor
schriften verstoßen hat.

(4) Das Fischereiaufsichtsamt ist befugt, die Festlegungen 
der Anlagen 1 und 3 zu ändern und für verbindlich zu erklä
ren. Die Veränderungen sind mit den zuständigen wissen
schaftlichen Institutionen abzustimmen. Sofern die Verände
rung eine Erhöhung der Mindestmaße gemäß Anlage 1 zum 
Inhalt hat, bedarf sie der Genehmigung des übergeordneten 
Organs des Fischereiaufsichtsamtes.

(5) Das Fischereiaufsichtsamt ist befugt, zu den in den §§ 8, 
9, 12, 13, 14 Abs. 3 und § 18 Absätze 5 und 6 enthaltenen Rege
lungen auf Antrag Ausnahmen zuzulassen.

XVIII.
Beschwerderecht

§26
(1) Gegen Entscheidungen des Fischereiaufsichtsamtes kann 

Beschwerde eingelegt werden. Die von den Entscheidungen 
Betroffenen sind darüber zu belehren.

3 z. Z. gilt die Erste Durchführungsbestimmung vom 7. Dezember 
1959 zum Fischereigesetz (GBl. I Nr. 67 S. 866).


